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Liebe Meißnerinnen und Meißner,
sehr geehrte Gäste!

Bereits liebgewordene Tradition ist es, dass
sich die historische Meißner Altstadt regel-
mäßig am letzten Wochenende im Septem-
ber in ein einziges großes Festgelände ver-
wandelt. Zu dieser Zeit feiern wir das Fest

des Weines, dessen Anbau unsere Region
seit über 800 Jahren prägt und weithin
bekannt gemacht hat. Der sächsische Wein
und der Weinbau stehen deshalb im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit und so lockt die
Stadt Meißen auch in diesem Herbst vom
23. bis 25. September neben zahllosen
Vergnügungssuchenden auch Weinkenner
und -freunde in ihre Mauern. Der Gewerbe-
verein Meißen e. V. und die Stadt Meißen
haben ein abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt und dank vieler großzü-
giger Sponsoren wird für jeden Geschmack
die passende Unterhaltung geboten werden.
Der Eintritt zum Festgelände ist kostenfrei –
viel Neues wird zu erleben sein. Erstmalig
weiten sich in diesem Jahr die Festivitäten
bis auf den Domplatz aus. Als Besonderheit

öffnet sich dort zum ersten Mal der
Festungskerker den Neugierigen.
Ein Höhepunkt des Festes wird am Sonntag
der 1,5 km lange Festumzug sein. Er
formiert sich an der Dresdner Straße/Ecke
Bergstraße und wird sich ab 11.30 Uhr über
die Dresdner Straße vorbei am Bahnhof
über die Altstadtbrücke und   Gerbergasse

bis hin zur Neugasse  be-
wegen. Die 68 Bilder des
Festumzuges werden von
Weinerzeugern der Umge-
bung, der Stadt Meißen
und deren Partnerstädte,
Vereinen, Schul- und Kin-
dereinrichtungen, Firmen
und Einzelunternehmen,
Geschäften der Stadt
Meißen gestaltet. Musika-
lisch begleitet wird der
Umzug durch acht Kapellen
und Spielmannszüge. Eine
besondere Freude wird es
mir sein, den Umzug
gemeinsam mit der Wein-
königin Sandy und Gästen
aus unseren Partner-
städten zu begleiten.
Seinen Abschluss findet

das Weinfest am Sonntagabend mit dem
Fackelschwimmen ab 21.30 Uhr und
anschließendem Höhenfeuerwerk über der
Elbe.

Ich wünsche also uns allen und den Be-
suchern unserer Stadt aus nah und fern ein
stimmungsvolles, sonniges und glanzvolles
Weinfestwochenende!

Ihr

Olaf Raschke
Oberbürgermeister
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Höhepunkte
des Festes

Freitag, 23.09.2005

18.30 Uhr
Eröffnung mit der Weinkönigin
(Markt)

Sonnabend, 24.09.2005

17.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst im Dom

20.00 Uhr
Große festliche Weinprobe 
der Winzergenossenschaft
(Saal des Hotels Burgkeller, 
Karten über die Winzer-
genossenschaft oder die 
Tourist-Information)

Sonntag, 25.09.2005

11.30 Uhr
Festumzug mit 
historischen Bildern
(Dresdner Straße – 
Altstadtbrücke – Neugasse)

21.45 Uhr
Höhenfeuerwerk
(Abschluss des Festes)

Einladung zum Meißner Weinfest 23.–25. September 2005

Das komplette Programm des Meißner Weinfestes finden Sie unter www.weinfest-meissen.de

Fotos: Thomas Kube
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Ablehnung des Geschäftsordnungsantrages von Herrn Stadtrat Patt, die im nichtöffent-
lichen Sitzungsteil vorgesehene Beschlussfassung über die Umwidmung von Spenden für
mildtätige Zwecke in öffentlicher Sitzung zu verhandeln und zu beschließen

Beschluss-Nr. 01-12/05

Bestimmung Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses 2004 des Eigenbetriebes
„Soziale Projekte Meißen“ Beschluss-Nr. 02-12/05

Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses
2004 der Innovations Centrum Meißen GmbH (ICM) Beschluss-Nr. 03-12/05

Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses
2004 der Theater Meißen gGmbH Beschluss-Nr. 04-12/05

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über den Bebauungsplan „Plangebiet Dresdner
Straße“ Beschluss-Nr. 05-12/05

Satzung zur Aufhebung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt Meißen
im Plangebiet „Dresdner Straße“ Beschluss-Nr. 06-12/05

Satzung zur Aufhebung der Satzung über den Bebauungsplan „Dresdner Straße, 
1. Abschnitt“ Beschluss-Nr. 07-12/05

Satzung zur Aufhebung der Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 16
„Wohngebiet – Am Schottenberg“ Beschluss-Nr. 08-12/05

Satzung zur Aufhebung der Satzung über den Bebauungsplan „Nossener
Straße/Kynastweg“ Beschluss-Nr. 09-12/05

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für das Plangebiet „Roter Granit“
Beschluss-Nr. 10-12/05

Satzung zur Aufhebung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt Meißen
im Plangebiet „Roter Granit“ Beschluss-Nr. 11-12/05

Beschluss zur Billigung und Auslegung des Flächennutzungsplan-Entwurfes der Großen
Kreisstadt Meißen, Stand August 2005 mit Erläuterungsbericht Beschluss-Nr. 12-12/05

Beschlüsse der 12. Sitzung 
des Stadtrates vom 31.08.2005 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
ich lade Sie zur 13. Sitzung des Stadtrates,

am Mittwoch, dem 28.09.2005,
in den großen Saal des Domherrenhofes, Freiheit 10, ein.

Beginn der öffentlichen Sitzung: 17.00 Uhr

Tagesordnung

1. Eröffnung, Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Kenntnisnahme der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom
31.08.2005 sowie Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

3. Einwohnerfragestunde

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2002 des Eigenbetriebes „Städtisches
Bestattungswesen Meißen“

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2003 des Eigenbetriebes „Städtisches
Bestattungswesen Meißen“

6. Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes
„Städtisches Bestattungswesen Meißen“ für das Jahr 2006

7. Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebes „Städtisches Bestattungswesen
Meißen“

8. Neufassung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Städtisches Bestattungswesen
Meißen“

9. Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Feststellungen des
Jahresabschlusses 2004 der Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft
Meißen mbH

10. Allgemeines Grundvermögen; Bestellung von Grundpfandrechten für die Sanierung der
Wohnstätte für geistig Behinderte „Fürstenberg“ durch den Lebenshilfe Meißen e. V.

11. Willibald-Weißbach-Schenkung – Rücknahme der Mittelübertragung

12. Überlassung von Sportstätten an Meißner Sportvereine

13. Trägerschaft der Kindertagesstätten

14. Vereinbarung zwischen der Stadt Meißen und dem Landkreis Meißen zur
Zusammenarbeit der unteren Denkmalschutzbehörden

15. Vereinbarung zwischen der Stadt Meißen und dem Landkreis Meißen zur
Personalüberlassung im Bereich des Denkmalschutzes

16. Vergabe eines Spezialfahrzeuges für Tunneleinsätze und unterirdische
Verkehrsanlagen der Freiwilligen Feuerwehr Meißen

17. Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages Straßenbeleuchtung vom 10.12.1998
mit der Meißener Stadtwerke GmbH
(vorbehaltlich der Beratung im Bauausschuss)

18. Grundsatzentscheidung zur städtebaulichen Entwicklung im Sondergebiet „Altstädter
Elbufer“
(vorbehaltlich der Beratung im Bauausschuss)

19. Vergabe der Bauleistungen Abwassererschließung „Am Langen Graben“
(vorbehaltlich der Beratung im Bauausschuss)

20. Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Meißen

20.1 Entwässerungskonzeption des Gebietes Lercha/Bockwener Weg

20.2 Entwässerungskonzeption des Gebietes Erlichtstraße

20.3 Entwässerungskonzeption des Gebietes Dobritz

21. Information zu geplanten Kanalbauvorhaben im Jahr 2006

22. Informationen und Anfrage

Mit freundlichem Gruß

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Einladung

I. Beschluss
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen hat in seiner Sitzung am 31.08.2005 den Entwurf
zum Flächennutzungsplan und den Erläuterungsbericht gebilligt und zur öffentlichen Ausle-
gung bestimmt (Beschluss-Nr.: 12-12/05).

II. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes für das Stadtgebiet Meißen und der Erläute-
rungsbericht hängen 

vom 04.10.2005 bis 04.11.2005

im Verwaltungsgebäude der Stadt Meißen
Leipziger Straße 10, 01662 Meißen
1. Etage vor dem Konferenzraum (Zimmer 113)

während der Auslegungszeiten

Montag, Mittwoch, Donnerstag von 08 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, 
Dienstag von 08 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, 
Freitag von 08 bis 13 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann
Anregungen zu dem Entwurf schriftlich, mündlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Meißen, den 01.09.2005

Olaf Raschke, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Entwurfs zum
Flächennutzungsplan der Großen Kreisstadt

Meißen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Einrichtung eines Lehrcafés für die Ausbildung im Projekt Mädchenwerkstatt
Beschluss-Nr. VA 01/11/14.09.05

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss der 11. Sitzung des
Verwaltungsausschusses/Betriebsausschusses

des Eigenbetriebes der Stadt Meißen 
„Soziale Projekte Meißen“ vom 14.09.2005
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Öffentliche Bekanntmachung 

Bekanntmachung der Satzung zur Aufhebung 
der Satzung über den Bebauungsplan 

„Meißen-Nord/1. Abschnitt“

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Aufhebung des
Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan

„Bohnitzsch – Radeburger Straße“
Lage des Plangebietes
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand des
Stadtgebietes von Meißen und wird im Norden
durch die Radeburger Straße, im Osten durch die
Stadtgrenze von Meißen, im Süden durch das
Landschaftsschutzgebiet „Nassau“ und im Westen
durch die bestehende Wohnbebauung an der
Radeburger Straße begrenzt. Das Plangebiet
umfasst die Flurstücke 107/1, 107/2, 107/3,
108/1, 108/2 der Gemarkung Bohnitzsch und ist
ca. 0,8 ha groß.

I. Beschlüsse
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen hat in
seiner Sitzung am 01.03.2000 mit Beschluss-Nr.:
06-07/00 die Aufstellung eines Bebauungsplanes
für das Plangebiet „Bohnitzsch – Radeburger
Straße“ (Aufstellungsbeschluss) zur Schaffung
von Bauflächen für Wohnungsneubau beschlossen
und am 24.03.2000 öffentlich bekannt gemacht.
Diesen Aufstellungsbeschluss hat der Stadtrat in
seiner Sitzung am 29.06.2005 mit Beschluss-Nr.: 14-11/05 aufgehoben.
II. Bekanntmachung und Hinweise
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Zur Lage des aufgehobenen Aufstellungsbe-
schlusses für das Plangebiet „Bohnitzsch – Radeburger Straße“ siehe beigefügten Lageplan.

Meißen, den 09.09.2005

Olaf Raschke, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Aufhebung der Änderung
des Geltungsbereiches zur Aufstellung eines

Bebauungsplanes „Dorfkern Proschwitz“
Lage des Plangebietes
Das bisherige Plangebiet umfasst
wesentliche Teile der bereits
bebauten Ortslage Proschwitz
sowie die östlich der Proschwitzer
Straße gelegenen unbebauten
Flurstücke 99, 100, 101, 102
(teilweise), 103 (teilweise), 104
(teilweise) der Gemarkung
Proschwitz (Anlage: Lageplan).

I. Beschlüsse
Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen hat in seiner
Sitzung am 23.11.1994 mit
Beschluss-Nr.: 05-05/94 die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Plangebiet
„Dorfkern Proschwitz“ (Aufstellungsbeschluss) beschlossen und am 19.01.1995 öffentlich
bekannt gemacht. Diesen Aufstellungsbeschluss hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
31.01.1996 mit Beschluss-Nr.: 12-19/96 geändert (Erweiterung des Geltungsbereiches des
Plangebietes) und am 21.02.1996 öffentlich bekannt gemacht. Diese Änderung des
Aufstellungsbeschlusses hat der Stadtrat am 29.06.2005 mit Beschluss-Nr.: 12-11/05 wieder
aufgehoben. Mit diesem Beschluss umfasst das Plangebiet „Dorfkern Proschwitz“ die
folgenden Flurstücke der Gemarkung Proschwitz vollständig: 67, 99, 100, 193/1, 198a, 215a,
217/2, 218/4, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 232/2, 232/3, 233/2, 233/3, 233/5; sowie die
folgenden Flurstücke der Gemarkung Proschwitz teilweise: 65, 70, 98, 101, 190/1, 193a,
193/2, 195a, 196a, 217/1, 218/2, 218/3,  224a, 232/1, 233/1, 233/4, 233a, 233b, 233c. 

II. Bekanntmachung und Hinweise
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Im beigefügten Lageplan sind der
aufgehobene sowie der beschlossene Geltungsbereich vom 29.06.2005 für das Plangebiet
„Dorfkern Proschwitz“ dargestellt.

Meißen, den 09.09.2005

Olaf Raschke, Oberbürgermeister

Lage des Plangebietes
Das Plangebiet liegt am Nordrand des
Stadtgebietes von Meißen direkt an
der B 101 und umfasst mit ca. 14 ha
einen Teil der ehemals durch die GUS-
Streitkräfte genutzten
Kasernenanlage. Das Gebiet wird im
Norden und Süden durch den
bestehenden Siedlungsrand des
Kasernengeländes, im Westen durch
die B101 und im Osten durch die
Westfassade der ehemaligen Garagen
und Lagerhallen der ehemals
militärischen Einrichtung begrenzt
(siehe beigefügter Lageplan).

I. Beschlüsse
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt
Meißen hat in seiner Sitzung am
10.12.1997 mit Beschluss-Nr.:
18-41/97 die Satzung über den
Bebauungsplan mit integriertem
Grünordnungsplan für das Plangebiet
„Meißen-Nord/1. Abschnitt“ vom
22.05.1997 in der Fassung vom
22.10.1997 beschlossen sowie am
27.05.1998 mit Beschluss-Nr.:
03-48/98 einen Beschluss zur
vereinfachten Änderung des
Bebauungsplanes „Meißen-Nord/
1. Abschnitt“ in der Fassung vom 28.04.1998 gefasst. Die Satzung wurde am 21.04.1998
durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Dresden) genehmigt und am
26.06.1998 öffentlich bekannt gemacht. Die beiden vorgenannten Beschlüsse hat der
Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen in seiner Sitzung am 27.04.2005 mit Beschluss-Nr.:
07-08/05 aufgehoben und in seiner Sitzung am 29.06.2005 mit Beschluss-Nr.: 15-11/05 die
nachfolgende Satzung erlassen:

II. Bekanntmachung und Inkrafttreten
Diese Satzung wird hiermit bekannt gemacht und tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Meißen, den 09.09.2005

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Satzung der Großen Kreisstadt Meißen

über die Aufhebung der Satzung über den Bebauungsplan „Meißen-Nord/1. Abschnitt“
vom 22.05.1997 in der Fassung vom 28.04.1998 

vom 11.08.2005

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Großen Kreisstadt Meißen vom 27.04.05,
Beschluss-Nr.: 07-08/05, zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Meißen-Nord/
1. Abschnitt“ vom 22.05.1997 in der Fassung vom 28.04.1998 hat der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen in seiner Sitzung am 29.06.2005 mit der Beschluss-Nr.: 15-11/05 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Die Satzung über den Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan für das
Plangebiet „Meißen-Nord/ 1. Abschnitt“ vom 22.05.1997 in der Fassung vom 22.10.1997
- Beschluss-Nr.: 18-41/97 des Stadtrates vom 10.12.1997 wird aufgehoben.
(2) Der Beschluss zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Meißen-Nord/
1. Abschnitt“ in der Fassung vom 28.04.1998 - Beschluss-Nr.: 03-48/98 des Stadtrates vom
27.05.1998 wird aufgehoben.

§ 2
Diese Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen und tritt am Tage ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Meißen, den 09.09.2005

Olaf Raschke, Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 

Bekanntmachung der vereinfachten Änderung zum Bebauungsplan der Großen
Kreisstadt Meißen für das „Wohngebiet Niederauer Straße – 7. Änderung“

Lage das Plangebietes
Das Gebiet des Bebauungsplanes „Wohnge-
biet Niederauer Straße“ wird begrenzt durch
die Niederauer Straße im Süden, die westli-
che Begrenzung des Stadtteilzentrums
„Elbe-Center“ in Richtung Norden, das
Stadtbad sowie die Elblandkliniken Meißen-
Radebeul im Norden und das Landschafts-
schutzgebiet „Nassau“ im Osten. Der Bebau-
ungsplan „Wohngebiet Niederauer Straße –
7. Änderung“ ist ein Deckblatt zu einem Teil-
gebiet des Bebauungsplanes „Wohngebiet
Niederauer Straße“ und betrifft die Flur-
stücke 437, 438 (teilweise), 440 und 441 der
Gemarkung Bohnitzsch.

I. Beschluss
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen
hat in seiner Sitzung am 27.04.2005 auf-
grund von § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neu-
fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S.
2414) den Bebauungsplan der Großen Kreis-
stadt Meißen für das „Wohngebiet
Niederauer Straße – 7. Änderung“ vom
31.03.2005, bestehend aus dem Deckblatt
zur Planzeichnung (Teil A) und dem
Deckblatt zum Text (Teil B) als Satzung
beschlossen (Beschluss-Nr.: 05-08/05 vom
27.04.2005). Die Begründung zum Bebau-
ungsplan wurde gebilligt (Beschluss-Nr.:
05-08/05 vom 27.04.2005).

II. Änderungsverfahren
1. Vereinfachtes Änderungsverfahren
Die vereinfachte Änderung betrifft den
Bebauungsplan „Wohngebiet Niederauer
Straße“, Satzungsbeschluss Nr.: 11-20/96
und 14-27/96 vom 28.02.1996 und
25.09.1996, bekannt gemacht am
12.11.1996. Der Stadtrat hat der verein-
fachten 7. Änderung dieses Bebauungspla-
nes zugestimmt, da die Änderung nicht die
Grundzüge der Planung und auch nicht die
Träger öffentlicher Belange und die Bürger
berührt. Als Grundstückseigentümer ist nur
die Stadt Meißen selbst betroffen. Somit ist
die Beteiligung betroffener Bürger und
berührter Träger öffentlicher Belange nach
§ 13 BauGB nicht erforderlich. Die Ände-
rung umfasst 5.380 m2 und bezieht sich auf
Festsetzungen, die das Wohngebiet 3/teil-
weise (4-geschossiger Wohnungsbau)

betreffen. Mit der Änderung werden weitere
Eigenheimgrundstücke bereitgestellt und
damit auf die Nachfrage reagiert. Durch die
geänderte Dachneigung ist die Nutzungs-
vielfalt und Vermarktungsfähigkeit höher.

2. Inkrafttreten und Einsichtnahme
Die Änderung des Bebauungsplanes wird
hiermit bekannt gemacht. Die Satzung über
den Bebauungsplan „Wohngebiet
Niederauer Straße – 7. Änderung“ tritt am
Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Jeder-
mann kann die Änderungen des Bebauungs-
planes und die Begründung dazu im 

Amt für Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung 
der Stadt Meißen
Leipziger Straße 10, Zi. 114
(bzw. Zi. 118/119 - 
Sekretariat Baudezernat)
01662 Meißen

während der Dienstzeiten
Mo. bis Fr. von 08.00–12.00 Uhr
Di. von 13.00–18.00 Uhr 
Mo., Mi., Do. von 13.00–15.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.

III. Hinweise
1. Hinweis auf Voraussetzungen für die Gel-

tendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften (§ 215 Abs. 2
BauGB)
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften ist unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden ist. Mängel der Abwä-
gung sind unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht worden
sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen
soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

2. Hinweis auf Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften (§ 4 Abs. 4
Satz 1 SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründet, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3
oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

3. Hinweis auf die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche und deren Erlöschen (§ 44 Abs. 3
und 4 BauGB)
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die frist-
gemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen
wird hingewiesen.

Meißen, den 09.09.2005

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 

Bekanntmachung der vereinfachten Änderung zum Bebauungsplan der Großen
Kreisstadt Meißen für das „Wohngebiet Niederauer Straße – 8. Änderung“

Lage das Plangebietes
Das Gebiet des Bebauungsplanes „Wohnge-
biet Niederauer Straße“ wird begrenzt durch
die Niederauer Straße im Süden, die westli-
che Begrenzung des Stadtteilzentrums
„Elbe-Center“ in Richtung Norden, das
Stadtbad sowie die Elblandkliniken Meißen-
Radebeul im Norden und das Landschafts-
schutzgebiet „Nassau“ im Osten. Der Bebau-
ungsplan „Wohngebiet Niederauer Straße –
8. Änderung“ ist ein Deckblatt zu einem
Teilgebiet des Bebauungsplanes „Wohnge-
biet Niederauer Straße“ und betrifft die

Flurstücke 450, 451 und 452 der Gemarkung
Bohnitzsch.

I. Beschluss 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen
hat in seiner Sitzung am 27.04.2005 auf-
grund von § 10 und 13 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2414) den Bebauungsplan
der Großen Kreisstadt Meißen für das
„Wohngebiet Niederauer Straße – 8. Ände-
rung“ vom 31.03.2005, bestehend aus dem

Deckblatt zur Planzeichnung (Teil A) und
dem Deckblatt zum Text (Teil B) als Satzung
beschlossen (Beschluss-Nr.: 06-08/05 vom
27.04.2005). Die Begründung zum Bebau-
ungsplan wurde gebilligt (Beschluss-Nr.:
06-08/05 vom 27.04.2005).

II. Änderungsverfahren
1. Vereinfachtes Änderungsverfahren
Die vereinfachte Änderung betrifft den
Bebauungsplan „Wohngebiet Niederauer
Straße“, Satzungsbeschluss Nr.: 11-20/96
und 14-27/96 vom 28.02.1996 und

25.09.1996, bekannt gemacht am
12.11.1996. Der Stadtrat hat der verein-
fachten 8. Änderung dieses Bebauungspla-
nes zugestimmt, da die Änderung nicht die
Grundzüge der Planung und auch nicht die
Träger öffentlicher Belange und die Bürger
berührt. Als Grundstückseigentümer ist nur
die Stadt Meißen selbst betroffen. Somit ist
die Beteiligung betroffener Bürger und
berührter Träger öffentlicher Belange nach
§ 13 BauGB nicht erforderlich. Die Ände-
rung umfasst 3.200 m2 und bezieht sich auf 

[Fortsetzung auf Seite 5]
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[Fortsetzung von Seite 4]

Festsetzungen, die das Wohngebiet 3/teil-
weise (4-geschossiger Wohnungsbau)
betreffen. Mit der Änderung werden weitere
Eigenheimgrundstücke bereitgestellt und
damit auf die Nachfrage reagiert. Durch die
geänderte Dachneigung ist die Nutzungs-
vielfalt und Vermarktungsfähigkeit höher.
Der Nachfrage nach Eigenheimgrundstücken
für eine Bungalowbebauung wird entspro-
chen. Unmittelbar an der Sammelstraße des
Wohngebietes sind Dienstleistungseinrich-
tungen möglich.

2. Inkrafttreten und Einsichtnahme
Die Änderung des Bebauungsplanes wird
hiermit bekannt gemacht. Die Satzung über
den Bebauungsplan „Wohngebiet
Niederauer Straße – 8. Änderung“ tritt am
Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Änderungen des
Bebauungsplanes und die Begründung dazu
im

Amt für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 
der Stadt Meißen
Leipziger Str. 10, Zi. 114 
(bzw. Zi. 118/119 - 
Sekretariat Baudezernat)
01662 Meißen

während der Dienstzeiten
Mo. bis Fr. von 08.00–12.00 Uhr
Di. von 13.00–18.00 Uhr 
Mo., Mi., Do. von 13.00–15.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.

III. Hinweise
1. Hinweis auf Voraussetzungen für die

Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften (§ 215
Abs. 2 BauGB)
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften ist
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist. Mängel der
Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von sieben Jahren seit
dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Dabei ist der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, darzulegen
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

2. Hinweis auf Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften (§ 4
Abs. 4 Satz 1 SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, ein Jahr nach
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründet, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Hinweis auf die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und deren Erlöschen (§ 44 Abs. 3
und 4 BauGB)
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen
Bebauungsplan und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen.

Meißen, den 09.09.2005

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Ab 26.09.2005 tritt in der Altstadt eine
neue Verkehrsführung in Kraft. Die
Burgstraße ist als Einbahnstraße bis
Baderberg befahrbar, der Verkehr wird
unverändert  in den Baderberg abgeleitet.
Ein Weiterfahren zum Hohlweg ist nicht
mehr möglich. Der Hohlweg sowie der
obere Teil der Burgstraße bis zum
Baderberg wird als Einbahnstraße gedreht
und ist in Zukunft von der Freiheit
befahrbar, er wird ebenfalls in den
Baderberg eingeleitet. Mit dieser
Maßnahme soll eine spürbare
Verkehrsberuhigung erreicht werden, in
dem der ständig zugenommene Durch-
gangsverkehr unterbunden wird. Der City-
Bus fährt noch bis zum Fahrplanende im
Oktober wie bisher. Im nächsten Jahr wird
eine neue Streckenführung festgelegt. Der
verkehrsberuhigte Bereich bleibt
unverändert.
Anlass für diese Änderung ist eine
Initiative von Anwohnern und
Gewerbetreibenden der Burgstraße, die
den Wunsch an OB Raschke nach
verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf
der Burgstraße herantrugen und
entsprechende Vorschläge unterbreiteten.
Die Vorschläge wurden von der Verwaltung
aufgegriffen, vom Ordnungsamt vor Ort
geprüft, im Bauausschuss beraten und
können nun umgesetzt werden.

Veränderte 
Verkehrsführung 
in der Burgstraße
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Verwaltungsausschuss 12.10.2005 17.00 Uhr

Bauausschuss 19.10.2005 17.00 Uhr

Die Tagesordnung für die Ausschusssitzungen entnehmen Sie bitte den Aushängen. Die
Anschlagtafeln befinden sich am Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1, Außenfront
Burgstraße, und vor der Johannesgrundschule, Dresdner Straße 21, linkes Grundstücksteil.

Ausschusssitzungen im Oktober

Straßen, die häufig „zugeparkt“ sind, werden auch weiterhin kurzzeitig in den Frühstunden
(06.00 – 10.00 Uhr) abgesperrt, um die Straßen- und Gullyreinigung durchzuführen. Dazu
werden ausreichend vorher Halteverbotsschilder mit den entsprechenden Sperrzeiten
aufgestellt. Bitte beachten Sie unbedingt die Sperrzeiten, da sonst eine durchgängige
Reinigung der Straße, des Gerinnes und der Regenwassereinläufe nicht möglich ist. Das
Ordnungsamt wird die Einhaltung des Halteverbotes kontrollieren und bei Nichtbeachtung
werden diese Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Reinigungsdatum Straßenabschnitte        

Montag, 26.09.2005 August-Bebel-Straße rechts / links  
Montag, 26.09.2005 Heinrich-Freitäger-Straße rechts  
Donnerstag, 29.09.2005 Heinrich-Freitäger-Straße links  
Donnerstag, 29.09.2005 Theaterplatz (Parkplatz)   
Freitag, 30.09.2005 Theaterplatz (Parkplatz)        

Dienstag, 04.10.2005 Max-Dietel-Straße, Zaschendorfer Straße rechts
Dienstag, 04.10.2005 H.-Heine-Straße bis M.-Kamprath-Straße rechts  
Donnerstag, 06.10.2005 H.-Heine-Straße bis Schanzestraße rechts  
Donnerstag, 06.10.2005 Schanzestraße  rechts / links  
Samstag, 08.10.2005 Max-Dietel-Straße, Kreyerner Straße rechts / links     

Montag, 10.10.2005 Jüdenberg 1. Hälfte links  
Montag, 10.10.2005 Jüdenberg 2. Hälfte links  
Donnerstag, 13.10.2005 Wettinstraße bis Talstraße rechts  
Donnerstag, 13.10.2005 Wettinstraße bis Moritzstraße links  
Freitag, 14.10.2005 Hirschbergstraße bis Schulbrücke rechts / links     

Montag, 17.10.2005 Hirschbergstraße am Triebischtalbahnhof rechts  
Montag, 17.10.2005 Wilhelm-Walkhoff-Platz rechts / links  
Donnerstag, 20.10.2005 Wilhelm-Walkhoff-Platz rechts / links  
Donnerstag, 20.10.2005 Wilhelm-Walkhoff-Platz rechts / links  
Freitag, 21.10.2005 Lessingstraße rechts / links     

Montag, 24.10.2005 Gellertstraße links  
Montag, 24.10.2005 Marienhofstraße bis Gellertstraße rechts  
Donnerstag, 27.10.2005 Marienhofstraße bis Gellertstraße links  
Donnerstag, 27.10.2005 Marienhofstraße bis Kapellenweg rechts  
Freitag, 28.10.2005 Kapellenweg rechts / links     

Die Straßenreinigung in Meißen

Die Arbeiten zum Ausbau der Bundesstraße 6 in Meißen als gemeinsames Bauvorhaben des
Straßenbauamtes Meißen und der Stadt Meißen sowie den örtlichen Versorgungsunternehmen sind
mit dem Ersatzneubau der Triebischbrücke einschließlich der Errichtung der Umfahrungsstraße im
Mai 2005 begonnen worden.
Ab Anfang Oktober diesen Jahres sollen sie mit dem Ausbau der Uferstraße (Auffahrt zur
Altstadtbrücke, Innenseite) sowie umfangreichen Bauleistungen zur Errichtung und
Instandsetzung von Ingenieurbauwerken zwischen dem Knotenpunkt B 6 / Uferstraße und dem
Bauende der Gesamtmaßnahme im Bereich der Überführung der B 6 über die Fischergasse ihre
Fortsetzung finden.
Dazu gehören u.a. die Errichtung einer elbseitigen Hochwasserschutzwand im Bereich der im
Hochwasserfall öfter gesperrten „Senke“ der B 6 an der Altstadtbrücke, die Instandsetzung der
Stützwand längs des Parkplatzgeländes am Elbufer sowie der Umbau der Brücke über die
Fischergasse.
Im Jahr 2006 soll sich der Ausbau der Fahrbahnen und Gehwege der B 6 im Bauabschnitt zwischen
der Eisenbahnbrücke über die Elbe und der dann bereits fertiggestellten Triebischbrücke
anschließen. 
Diese Arbeiten werden im Jahr 2007 mit den Straßenbauarbeiten an der B 6 zwischen der
Altstadtbrücke und der Brücke Fischergasse einschl. der Herstellung eines parallel zur B 6
geführten Radweges und des Rückbaues der Rampe Hochuferstraße fortgeführt. 
Parallel zu den Straßenbauarbeiten und den Leistungen zur Errichtung und Instandsetzung von
Ingenieurbauwerken sind umfangreiche Leitungsbauarbeiten in Bauherrschaft der örtlichen Ver-
und Entsorgungsunternehmen vorgesehen. 
Der Abschluss des Gesamtvorhabens ist im Herbst 2007 geplant.
Im Bauzeitraum wird die Verkehrsführung der B 6 von Dresden in Richtung Riesa ab Oktober 2005
einspurig parallel zum jeweiligen Baubereich bzw. kurzzeitig (Januar bis Februar 2007) über die
Rampe der Hochuferstraße erfolgen.
Für die Fahrtrichtung von Riesa nach Dresden ist geplant, den Verkehr ab Oktober 2005 über die
Rampe der Hochuferstraße zu führen. Ab Juli 2006 ist es erforderlich, eine innerörtliche Umleitung
dieser Fahrtrichtung über die Elbtalbrücke, den Beyerleinplatz und die Altstadtbrücke einzurichten.
Die Lichtsignalanlagen an den Knotenpunkten der Umleitungsstrecke werden dem erhöhten
Verkehrsaufkommen angepasst. 
Für die Nutzung der Poststraße, der Gerbergasse und der Elbstraße gibt es im Vergleich zur
bestehenden Verkehrsführung keine maßgeblichen Einschränkungen. 
Die bereits im Betrieb befindliche Umfahrung zwischen Poststraße und Uferstraße bleibt bis zum
Abschluss der Bauarbeiten in diesem Bereich (April 2007) für den Kraftfahrzeug- und
Fußgängerverkehr in Betrieb.
Während des Umbaues der Brücke Fischergasse (ca. Juni 2006 bis März 2007) muss die B 6 in
diesem Bereich voll gesperrt werden. Deshalb wird für den Fahrzeugverkehr in Richtung Riesa eine
einspurige Umfahrung des Baubereiches unter Nutzung der Fischergasse errichtet. Die Fußgänger
nutzen in diesem Zeitraum die Leipziger Straße.
Für die Nutzung des Elbeparkplatzes sowie des Parkplatzes „Altes Sägewerk“ ist infolge der
Bauarbeiten an der Stützmauer längs der B 6 sowie dem Rückbau der Rampe Hochuferstraße mit
Einschränkungen in Form von Stellplatzreduzierungen und veränderten Zufahrtsmöglichkeiten zu
rechnen. Die Zufahrt zum Elbeparkplatz über die Fischergasse ist während des Umbaues der „Brücke
Fischergasse“ im o.g. Zeitraum nicht möglich, so dass der Parkplatz nur aus Richtung
Altstadtbrücke angefahren werden kann. Die Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz „Altes Sägewerk“
durch die Rampe Hochuferstraße ist voraussichtlich ab Juni 2006 nicht mehr zu befahren, so dass
die Zufahrt über die Elbstraße erfolgen muss.
Die Fußgängerführung wird gleitend den bautechnischen Erfordernissen angepasst und
entsprechend ausgeschildert. Sie wird weitestgehend parallel zur Uferstraße bzw. Hochuferstraße
unter Einbeziehung der Rampe der Hochuferstraße erfolgen. Die fußläufige Verbindung zwischen
Elbeparkplatz und Stadtzentrum ist während der gesamten Bauzeit gewährleistet und ausgewiesen.  
Mit der Bauoberleitung des Gesamtvorhabens wurde das Planungsbüro Bonk & Herrmann, Wehlener

Str. 46, 01279 Dresden beauftragt.
Den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistungen für das Los 2 Straßenbau
erhielt die Firma Swietelsky Baugesellschaft mbH ZNL Meißen, Leipziger
Straße 40, 01662 Meißen, die Leistungen des Loses 3 Ingenieurbau werden
durch die Arbeitsgemeinschaft Swietelsky Baugesellschaft mbH / Uwe Risse
Hoch- und Tiefbau Los 3, Leipziger Straße 40, 01662 Meißen übernommen.

Straßenbauamt Meißen

Ausbau der B6 in Meißen – Poststr. bis Meisastr.

HHeerrbbssttzzeeiitt –– PPffllaannzzzzeeiittHHeerrbbssttzzeeiitt –– PPffllaannzzzzeeiitt
Großes Sortiment an

• Obstgehölzen
• Rosen
• Heckenpflanzen
• Nadelgehölzen
• Ziersträuchern
• Bodendeckern
• Kletterpflanzen

Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 7.00–18.00 Uhr

Sa. 7.00–13.00 Uhr

Radeburger Str. 7 · 01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 30 50

Weinrebe
Sorte
Regent

ANZEIGEN
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Sie können einen Antrag zur Verbrennung von pflanzli-
chen Abfällen aus nicht gewerblich genutzten Garten-
grundstücken stellen, wenn es nicht möglich ist, die
Entsorgung durch Häckseln, Schreddern, Liegenlassen,
Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren vorzu-
nehmen. Aufgrund der Ausnahmeregelung der Verord-
nung der Sächsischen Staatsregierung über die Entsor-
gung von pflanzlichen Abfällen vom 25.09.1994 in
ihrer derzeit gültigen Fassung, wird festgelegt, dass bei
notwendiger Verbrennung von pflanzlichen Abfällen für
die Monate April und Oktober jeden Jahres folgende
Regelungen zu beachten sind:
1. Das Brennmaterial muss trocken sein.
2. Als Brennstoff darf nur Material verwendet werden,

dass der Verordnung der Sächsischen Staatsregie-
rung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfäl-
len (Pflanzenabfallverordnung - PflanzAbfV) vom
25. September 1994 nicht entgegensteht.

3. Der Feuerplatz ist in ausreichender Entfernung zu
brennbarem Gut anzulegen und mit geeigneten
Mitteln (z. B. Steine) einzugrenzen.

4. Das aufgestapelte Brennmaterial darf maximal
1,00 m im Durchmesser betragen. Die Flammen-
höhe darf 1,50 m nicht überschreiten.

5. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder
Belästigungen, insbesondere durch Rauchentwick-
lung oder Funkenflug, für die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft eintreten, dabei ist besonders
auf die Windrichtung zu achten.

6. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers
dürfen keine anderen Stoffe, insbesondere keine
häuslichen Abfälle, Mineralölprodukte oder
beschichtete oder mit Schutzmittel behandelte
Hölzer benutzt werden.

7. Genügend Löschmittel sind bereitzulegen, um
gegebenenfalls ein Übergreifen des Feuers zu ver-
hindern.

8. Der Mindestabstand von 100 m zu Bundes-, Land-
und Kreisstraßen, Lagern mit brennbaren Flüssig-
keiten oder mit Druckgasen sowie Betrieben, in
denen explosionsgefährliche oder brennbare Stof-
fe hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden.

Die nachfolgende Regelung ist in der Polizeiverordnung
der Stadt Meißen erschienen und im Amtsblatt 2/2001
nachzulesen.
a) Meißen rechts: 1. und am 3. Wochenende,
b) Meißen links: 2. und am 4. Wochenende.
In den oben angegebenen Monaten maximal
2 Stunden an folgenden Werktagen:
Am Freitag in der Zeit von 13:00–18:00 Uhr und 
am Sonnabend in der Zeit von 08:00–18:00 Uhr.
Die gebührenfreie Erlaubnis kann telefonisch, per
E-Mail unter Buergerbuero@stadt-meissen.de, per Fax
oder mündlich im Amt für Sicherheit und Ordnung/
Bürgerbüro bei der Stadt Meißen, Markt 1, Eingang von
der Burgstraße eingeholt werden.
Die o. g. Verordnungen mit ihren Auflagen sind einzu-
halten. Ordnungswidrigkeiten werden geahndet.

Verbrennung von pflanzlichen Abfällen 
im April / Oktober jeden Jahres

Die Stadt Meißen fordert alle Eltern auf, ihre Kinder,
welche im Zeitraum vom 01.07.1999 – 30.06.2000
geboren sind, als Schulanfänger 2006 einschreiben zu
lassen. Nochmals eingeschrieben werden müssen alle
im Vorjahr zurückgestellten Kinder. Die Anmeldung
(das Erfassen der Daten nach § 3 Abs. 6 der Schulord-
nung für Grundschulen vom 03.08.2004) erfolgt unter
Vorlage der Geburtsurkunde am 

07.11.2005 von 12.00 Uhr – 16.00 Uhr  und
08.11.2005 von 12.00 Uhr – 18.00 Uhr

im Sekretariat der laut Schulbezirk festgelegten
Grundschule. Die Questenbergschule nimmt die Schul-
anmeldungen am Dienstag, den 08.11.2005, 19.00
Uhr, während eines Elternabends entgegen.
In Vorbereitung der Schuleinführung 2005 möchten
wir alle Eltern über das gesetzliche Schulaufnahme-
verfahren informieren.

1. Formelle Anmeldung
Kinder, die bis zum 30. Juni des folgenden Kalender-
jahres das 6. Lebensjahr vollenden, sind durch die
Erziehungsberechtigten in der Grundschule ihres
Schulbezirkes anzumelden. Bei der Anmeldung ist die
Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen. Wünschen die
Erziehungsberechtigten, dass ihr Kind eine Grund-
schule besucht, die außerhalb des für sie maßgebli-
chen Schulbezirkes liegt, stellen sie unter Angabe der
Gründe spätestens zum 15. Februar des Kalenderjah-
res einen Antrag auf Aufnahme an der Schule, die das
Kind nach ihrem Wunsch besuchen soll. Will der
Schulleiter dem Antrag entsprechen, holt er die
Zustimmung des Regionalschulamtes ein und teilt die
Entscheidung den Eltern mit. Für den Besuch einer
genehmigten Schule in freier Trägerschaft melden die
Eltern ihr Kind an einer öffentlichen Grundschule zur
Schulaufnahmeuntersuchung und Ermittlung der
Lernausgangslage an.

2. Aufnahme
Kinder sind in die Klassenstufe 1 aufzunehmen. Zur
Schulaufnahme wird für jedes Kind die jeweilige Lern-
ausgangslage in den Entwicklungsbereichen der sozi-
al-emotionalen Entwicklung, der lernmethodischen
Kompetenzen und der kognitiven Entwicklung, der
sprachlich-kommunikativen, der körperlich-motori-
schen Entwicklung, des alltags- und themenorientier-
ten Wissens sowie der musisch-künstlerischen Ent-

wicklung ermittelt. Über die Aufnahme entscheidet
der Schulleiter. Eine Zurückstellung schulpflichtiger
Kinder gemäß § 27 Abs. 3 SchulG ist nur einmal mög-
lich. Die Zurückstellung soll nur erfolgen, wenn sich
keine Anhaltspunkte für sonderpädagogischen Förder-
bedarf ergeben. Andernfalls sind die Eltern auf das
Verfahren nach § 13 Schulordnung Förderschulen, in
der jeweils gültigen Fassung, zu verweisen.

Johannesgrundschule
Schulbezirk: 
Alte Spaargasse, Altzaschendorf, Am Knorrberg, Am
Langen Graben, Am Wall, An den Katzenstufen, An der
Telle, An der Spaargasse, August-Bebel-Straße, Auen-
straße, Badgasse, Bahnhofstraße, Beethovenstraße,
Berglehne, Bergstraße, Birkenweg, Boselweg, Brau-
hausstraße, Cöllner Straße, Dammweg, Dresdner
Straße, Eichberg, Elbgasse, Elbberg, Elbtalstraße,
Fabrikstraße, Fährgässchen, Feldgasse, Gabelstraße,
Gartenstraße, Gelegegasse, Goethestraße, Großenhai-
ner Straße bis Einmündung Gartenstraße, Großhügel-
straße, Grünaue, Grundstraße, Gustav-Graf-Straße,
Haasestraße, Hafenstraße, Hainstraße, Hainweg, Hei-
liger Grund, Heinrich-Heine-Straße, Herbert-Böhme-
Straße, Herman-Grafe-Straße, Hohe Straße, Hospital-
straße, Jagdsteig, Jägerstraße, Johannesstraße,
Kalkberg, Kapitelholzsteig, Kändlerstraße, Kirchgasse,
Klausenweg, Kreyerner Straße, Kruspestraße, Kurt-
Hein-Straße, Lindenplatz, Loosestraße, Ludwig-Rich-
ter-Straße, Louise-Otto-Straße, Lutherplatz, Luther-
straße, Lückenhübelstraße, Max-Haarig-Straße, Max-
Kamprath-Straße, Max-Dietel-Straße, Melzerstraße,
Mittelberg, Moritzburger Platz, Neulandgasse, Neu-
zaschendorf, Niederfährer Straße, Niederspaarer
Straße, Oberspaarer Straße, Pestalozzistraße, Plan-
gasse, Querstraße, Ratsweinberg, Rautenbergweg,
Ring-straße, Robert-Blum-Straße, Robert-Koch-Platz,
Rosa-Luxemburg-Straße, Rodelandweg, Rote Gasse,
Roter Weg, Rottewitzer Straße, Rühlingstraße, Schan-
zenstraße, Schillerstraße, Schulgasse, Steinweg,
Teichstraße, Teichertring, Thomas-Münzer-Straße,
Tonberg, Vorbrücker Straße, Weinberggasse, Wolyniez-
straße, Wiesengasse, Winzerstraße, Zaschendorfer
Straße, Ziegelstraße, Zscheilaer Straße, Zscheilberg

Afra-Grundschule
Schulbezirk: ➜ [Fortsetzung auf Seite 8]

Einschulung 2006

Herzlichen Dank
für die Glückwünsche, den herr-
lichen Blumenschmuck und die
Präsente zu unserem 50-jährigen
Geschäftsjubiläum.

Besonderer Dank gilt unseren
Kunden, die uns so zahlreich
ehrten, aber auch unseren Eltern,
Mitarbeitern, Geschäftspartnern
und Bekannten.

Die große Resonanz zu diesem Jubiläum wird uns auch weiterhin
Ansporn sein, unsere Kunden stets zur vollsten Zufriedenheit zu
bedienen.

IHRE BÄCKEREI RIEDEL

Ossietzkystraße 14
01662 Meißen

Tel./Fax: (0 35 21) 45 43 99
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[Fortsetzung von Seite 7]
Adlersteig, Albert-Mücke-Ring, Alte Straße,
Am Bogen, Am Lommatzscher Tor, Am Röhr-
brunnen, Am Schottenberg, An der Gruben-
bahn, An der alten Ziegelei, An der Trinitatis-
kirche, Aritaring, Auf der Höhe, Baderberg,
Barfüßergässchen, Bennoweg, Berghaus-
straße, Bohnitzscher Straße, Brennerstraße,
Burgstraße, Dieraer Weg, Domblick, Domplatz,
Drescherweg, Drosselgrund, Dr.-Felicitas-
Kolde-Weg, Dr.-Margarete-Bahrmann-Weg,
Dr.-Wilhelm-Kron-Weg, Elbstraße, Emil-Zöll-
ner-Weg, Fährmannstraße, Fellbacher Straße,
Ferdinandstraße, Fischergasse, Freiheit,
Gabelsbergerstraße, Gasern, Gasernberg,
Gerichtsweg, Geschwister-Große-Weg, Hahne-
mannsplatz, Heinrichsplatz, Heinrich-Freitä-
ger-Straße, Hohe Wiese, Hintermauer, Hoch-
uferstraße, Hohlweg, Jahnastraße, Joachims-

tal, Karl-Marx-Straße, Karlstraße, Käuzchen-
ring, Kiebitzweg, Kleiner Hohlweg, Korfu-
straße, Kohrockstraße, Lehmberg, Leipziger
Straße, Leinewebergasse, Leitmeritzer Bogen,
Lorenstraße, Lorenzgasse, Luisenstraße,
Mannfeldstraße, Many-Jost-Weg, Martin-
straße, Meisastraße, Mendestraße, Mönchs-
lehne, Muldenweg, Nassauweg, Niederauer
Straße, Nossener Straße bis Nr. 89, Quell
gasse, Obergasse, Oeffingener Straße, Pfarr-
gasse, Plantanenstraße, Proschwitzer Straße,
Proschwitzer Weg, Plossenweg, Poetenweg,
Postgässchen, Poststraße, Radeburger Straße,
Riesensteinstraße, Röhrenweg, Rote Stufen,
Schloßberg, Schloßgässchen, Schloßstufen,
Schlossergasse, Schmidener Straße, Schul-
platz, Siebeneichner Straße, Siedlerstraße,
Smetanastraße, Theaterplatz, Trinitatis-
kirchweg, Tzschuckestraße, Werdermann-

straße, Uferstraße, Vitrystraße, Zieglerweg,
Zscheilberg, Zum Klingertal, Zum Roten Gut

Questenberggrundschule
Schulbezirk:
Alter Mühlenweg, Am Mühlgraben, Am Brei-
tenberg, Am Buschbad, Am hohen Gericht,
Am Steinberg, Am Triebischwehr, An der
hohen Eifer, An der Frauenkirche, An der
Schreberstraße, Angerweg, Bockwener Weg,
Crassostraße, Dobritzer Berg, Dreilinden-
straße, Dr.-Donner-Straße, Erlichtstraße,
Etzlerstraße, Fleischergasse, Grüner Weg,
Friedrich-Geyer-Straße, Gellertstraße,
Gerbergasse, Goldgrund, Görnische Gasse,
Grüner Weg, Hirschbergstraße, Hohe Sicht,
Höroldstraße, Huttenburgweg, Jüdenberg-
straße, Ilschnerstraße, Jaspisstraße, Karl-
Niesner-Straße, Kapellenweg, Kerbe,

Kerstingstraße, Kirchsteig, Kleinmarkt,
Köhlerstraße, Korbitzer Straße, Kühne-
straße,  Kynastweg, Lämmerstufen, Lercha-
höhe, Lerchaweg, Leschnerstraße, Lessing-
straße, Löwengässchen, Marienhofstraße,
Markt, Marktgasse, Moritzstraße, Mühlweg,
Neue Hoffnung, Neugasse, Neumarkt, Nico-
laisteg, Nossener Straße ab Nr. 90, Ossietzky-
straße, Plossenhöhe, Polenzer Weg, Quer-
allee, Questenberger Weg, Rauhentalstraße,
Roßmarkt, Rosengasse, Schreberstraße,
Schützestraße, Schlettaer Straße, Seelen-
steig, Siebeneichen, Siebeneichner Kirsch-
berg, Siebeneichner Schloßberg, Sonnen-
leite, Stadtblick, Stadtparkhöhe, Stiftsweg,
Talstraße, Triftweg, Unverhofft Glück,
Wasserweg, Webergasse, Wettinstraße,
Wiesandstraße, Wilhelm-Walkhoff-Platz,
Wilsdruffer Straße, Wittigstraße

Aktion – Insektenschutzrollos preisgleich Insektenschutzgitter

Türen · Fenster · Glas- und Montageservice

Th. Hummitzsch Dipl.-Ing. (FH)
01662 Meißen, Großenhainer Straße 37

Tel. (0 35 21) 72 88 01 · Fax 72 88 02
Funk 01 72-3 78 28 29 · E-Mail: fensterasmei@aol.de

Am Dienstag, dem 27. Septem-
ber laden wir Sie, liebe Muttis
und Vatis, in der Zeit von 10
bis 12 Uhr zum 1. Baby-Mess-
und Wiegetag in die Regen-
bogen-Apotheke ein.
Dieser findet dann jeden 2. und
4. Dienstag im Monat statt.
Sie können kostenlos ihr Baby
messen und wiegen lassen.

Brauhausstraße 12 b • 01662 Meißen
Fax (0 35 21) 73 20 08

Baby-Mess-
Wiegetag
in Meißen1.

■ 2-RWE, ca. 58,10 m2, EG,
Balkon, Bad u. Küche m. Fenster,
Lescher Str., Meißen,

KM 312,00 1 + NK, 2 KM Kaution

■ 3-RWE, ca. 90,50 m2, 3. OG,
Balkon, hist. Altstadt,
direkt am Markt, Meißen,

KM 460,00 1 + NK, 2 KM Kaution

■ 1-RWE, ca. 44,70 m2, EG, mit
Terrasse, Bad u. Küche m.
Fenster, Johannesstr., Meißen,

KM 252,00 1 + NK, 2 KM Kaution

Weitere Wohnungsangebote
sowie Besichtigungstermine
erhalten Sie an unserer Hotline
✆✆ (0 35 21) 474 474 oder unter
www.seeg-meissen.de

WOHNUNGSUNTERNEHMEN
DER STADT MEIßEN

ANZEIGE

Veranstaltungshinweise:

Hahnemannzentrum e. V.: Tel: (0 35 21) 40 02 34
www.hahnemannzentrum-meissen.de
■ Nonnenflößen: Zur 800-Jahrfeier der Gemeinde Seußlitz führt uns das Floß
zunächst ins ehemalige Clarissinnenkloster Seußlitz, um am Sonntag sicher im
Mühlberger Hafen einzulaufen
Samstag, 01.10.05 um 10.00 Uhr an der Kloster-
ruine „Heilig Kreuz“ von Meißen nach Seußlitz
Sonntag, 02.10.05 von Seußlitz nach Riesa
Anmeldung bis 16.09.05, 15,00 EUR pro Person
■ Pressgartenfest - wir verarbeiten Früchte des Obstgartens, erfahren
Wissenswertes rund um den Apfel
Samstag, 08.10.05 um 14.00 - 18.00 Uhr
■ „Man ist, was man isst - Was ist gesunde Ernährung?“, 
Vortrag Heilpraktikerin Uta Reimann; 3,50 EUR
Dienstag, 11.10.05 um 19.30 Uhr 
■ 7. Backtag im Kloster:
Brot mit Zwiebeln, Knoblauch und anderen Deftigkeiten
Donnerstag, 13.10.05 um 15.00  - 18.00 Uhr

Bombastus Werke Freital: Tel: (0351) 65803-0, www.bombastus-werke.de
Öffnungszeiten des Infocentrum mit Verkauf
Mittwochs von 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
■ Aromatherapie für Jung und Alt, Schulung im Haus
Mittwoch, 05.10.05 um 19.00 Uhr (Um Anmeldung wird gebeten)

Bilz-Bund für Naturheilkunde e. V.: Tel: (03 51) 8 38 53 60 - Radebeul
Tel: (03 51) 8 38 63 29 - Moritzburg, www.bilz-naturheil.de

Gesundheitsregion Meißen

➜

➲ Telefon (0 35 21) 41 04 55 37 
➲ Funk 01 73-8 81 94 88
➲ Telefax (0 35 21) 41 04 55 33

Ihr Anzeigenfachberater 
für das Meissner Amtsblatt:  Peter Görig
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Hoch-, Um- und Ausbau
Putz, Estrich und Trockenbau

Altbausanierung
Baumängelbeseitigung
Mikrowellentrocknung

Bauleitung/Baubetreuung
Baudiagnostik

Sandstrahlarbeiten

Brumm-Bau GmbH
Geschäftsführer
Ingolf Brumm

Funk 01 72-3 46 32 80

Grundmannstraße 20
01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 71 13 62
Fax (0 35 21) 71 13 63

Hoffmann Motors GmbH
Kreyerner Straße 39 · 01662 Meißen (Gewerbegebiet Meißen-Ost)

Tel.: (0 35 21) 73 83 25 · Fax: (0 35 21) 73 83 26

Beispiel:

155 / 70 R 13 T M+S 150 36,90 1

175 / 70 R 13 T M+S 150 43,90 1

195 / 65 R 15 T M+S 150 54,50 1

205 / 65 R 15 T M+S 150 69,50 1

Die Zeit rinnt. Schon in ein paar Wochen könnte uns der erste Wintermorgen
überraschen. Wohl dem, der dann rechtzeitig auf Winterreifen umgerüstet hat.
Sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

Winterreifen

Korina Ranft:

GEBURTEN
Der Oberbürgermeister Olaf Raschke gratuliert
recht herzlich zu folgenden Geburten:

28.07.2005 Julian Krämer
Steffi Edeltraude Krämer 
geb. Herrmann und Torsten Krämer

03.08.2005 Noah Häntschel und  
Kenny Max Häntschel
Katrin Häntschel und Lars Maurer

04.08.2005 Marvin Engert
Nadine Oehler und Matthias Engert

05.08.2005 Kai Oliver Krahl
Katja Krahl

10.08.2005 Justin Alexander Bendig
Cindy Bendig und Wolfgang Philipp

11.08.2005 Max Baier
Katrin Anja Baier geb. Oehmig und
Horst Gunar Baier

11.08.2005 Máté Árpád Pereszlényi
Judit Pereszlényi und 
Árpád Pereszlényi

17.08.2005 Nelly Shirin Philipp
Beatrice Philipp

18.08.2005 Lia Elvira Schmieder
Nadja Schmieder und André Lange

23.08.2005 Stina Iolanda Elisabeth Fritz
Anja Fritz geb. Timpe und 
Florian Andreas Fritz

Seit 2005 ist Seni-OHR im Rathaus installiert.

Seniorentelefon Meißen 
467 462

Ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Hinweise der Älteren

Jeden Donnerstag 10 bis 13 Uhr
erreichen Sie einen Ansprechpartner für

Ihre Anliegen.

☎O HRSeni-      

■ Eine Woche Fasten unter ärztlicher Aufsicht
Sonntag, 02.10.05 - Samstag 08.10.05
jeweils von 8.00 - 17.00 Uhr
(Um Anmeldung wird gebeten, Kosten auf Anfrage)
■ Verwöhnwochenende
Freitag, 14.10.05 - Sonntag 16.10.05
(Um Anmeldung wird gebeten, Kosten auf Anfrage)
■ Ein Tag für meine Gesundheit
Samstag, 15.10.05 um 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
(Um Anmeldung wird gebeten, Kosten auf Anfrage)
■ Qualitätszirkel für Ärzte „Aromatherapie Teil I“
Samstag, 15.10.05 um 19.00 Uhr
(Um Anmeldung wird gebeten, Kosten auf Anfrage)
■ Eine Woche Fasten unter ärztlicher Aufsicht
Sonntag, 23.10.05 - Samstag 29.10.05 
jeweils von 8.00 - 17.00 Uhr 
(Um Anmeldung wird gebeten, Kosten auf Anfrage)
■ Mittwochs Sauna und öffentliche Führungen
durch das Bilz-Kabinett (Tel. Anmeldung erforderl.)
■ Privatsprechstunde Dienstags und Donnerstags
(Informationen unter Tel: (03 51) 8 38 53 60 -
Radebeul oder Tel: (0351) 8386329 - Moritzburg) 

Bodicare 2000
Tel.: (0 35 21) 40 20 00, www.bodicare.de
■ Nordic Walking Kurs
ab Dienstag, 04.10.05 um 18.00 Uhr
am Wellenspiel Meißen (Stöcke werden gestellt,
Förderung durch viele Krankenkassen)
(Um telefonische Anmeldung wird gebeten)
■ Nordic Walking Kurs
ab Samstag, 08.10.05 um 10.00 Uhr
am Wellenspiel Meißen
(Stöcke werden gestellt, Förderung durch viele
Krankenkassen)
(Um telefonische Anmeldung wird gebeten)
■ Ernährungsberatung durch Diätassistentin
ab Mittwoch, 12.10.05 um 19.00 Uhr
(Förderung durch viele Krankenkassen)
(Um telefonische Anmeldung wird gebeten)
■ Ernährungsberatung durch Diätassistentin
ab Mittwoch, 19.10.05 um 19.00 Uhr
(Förderung durch viele Krankenkassen)
(Um telefonische Anmeldung wird gebeten)

DIU – Dresden International University
Tel: (03 51) 46 33 21 79 
www.dresden-international-university.com
■ Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin 
Grundausbildung für Ärzte und Physiotherapeuten 
Ab Samstag, 01.10.05 (Anmeldung und Kostenanfrage
unter (03 51) 79 54 90, Frau Merkel)
■ Ausbildungsbeginn Tuina-Kurs
Ausbildung für Physiotherapeuten die Tuina-Therapie als
besonderen Bestandteil der Traditionellen Chinesischen
Medizin kennen zu lernen.
Donnerstag, 22.10.05 (Informationen und 
Anmeldungen unter (0351) 795490, Frau Merkel)
■ Die Kursreihe „Methoden der Traditionellen 
Chinesischen Medizin“ beginnt erneut in der zweiten
Jahreshälfte 2006 (Informationen und Anmeldungen für
2006 richten Sie bitte an Frau Merkel (03 51) 79 54 90)

Eröffnung des TCM-Garten in den Elblandkliniken 
Meißen-Radebeul (Bitte entnehmen Sie die 
Terminlichkeiten der aktuellen Tagespresse)

Elblandkliniken Meißen-Radebeul
Tel: (03521) 7431100, www.elblandkliniken.de

■ Ausstellung der BARMER-Malaktion (Kinderbilder)
Ab Montag, 05.09.05 – Mittwoch, 28.09.05
■ Stillambulanz
jeden Montag von 12–14 Uhr aufsuchen oder
Beratungszeit tel. unter: (0 35 21) 7 43 49 39 oder 
(0 35 21) 7 43 49 38
■ Akupunktur-Behandlung
Mo., Mi., Fr. v. 10–18 Uhr in der Elblandklinik Meißen
■ Akupunktur-Behandlung
Di. u. Do. v. 10–18 Uhr in der Elblandklinik Radebeul

Eine telefonische Terminvergabe ist unter 
(0 35 21) 7 43 32 91 oder (0 35 21) 7 43 11 71 für
Meißen oder (03 51) 8 33 32 60 für Radebeul möglich

in der
Stadtverwaltung Meißen - Markt 3

Beratungsraum / 1. OG - Zimmer 105
am Dienstag, dem 04.10.2005

von 14.00 bis 16.00 Uhr

Die Mitglieder dieser Vertretung würden sich über
regen Zuspruch und Interesse an dieser

Sprechstunde freuen. Zugleich besteht in der Zeit
von 14.00 - 15.00 Uhr die Möglichkeit, mit der

Meißner Bürgerpolizistin ins Gespräch zu
kommen. Telefonischer Kontakt ist in dieser Zeit

möglich unter der Rufnummer (0 35 21) 46 74 62.

Seniorensprechstunde

[COMPUTER] [KOPIERER/DRUCKER/FAX] [ZUBEHÖR]
Verkauf / Installation Verkauf / Beratung EDV Zubehör
(Windows / Linux) Reparatur / Service Bonrollen / Papier
Internet / W-LAN Reinigung / Vermietung Toner & Tinte
Aufrüstung usw. Farbbandkassetten

Jetzt neu bei uns:
Ricoh-Gelprinter die Alternative für Colorlaserdrucker
[ Weiterhin alles rund um die Bürotechnik, Beamer/Schreibtechnik/Kassen usw. ]

Büroma GmbH
Wettinstraße 8 l 01662 Meißen
Tel.: (0 35 21) 45 39 94 l Ansprechpartner Herr Langner
Fax: (0 35 21) 40 01 08
E-Mail: Bueroma@t-online.de<mailto:Bueroma@t-online.de>

OktoberfestOktoberfest14.–22.10.2005
Willkommen im ***+Familienhotel Hotel Lugsteinhof

14.–22. Oktober im Hotel Lugsteinhof
14.10. Kabarettabend / 15.10. Eröffnung der Hobby- und Freizeitausstellung / 16.10.
Tag des traditionellen Handwerks & großes Kinderfest / 17.10. Marionettentheater /
18.10. Wanderung mit dem Förster / 19.10. TÄVE Schur live / 20.10. „Wie lerne ich
Deutsch“ mit Klaus Feldmann / 21.10. großer Bergmannsaufzug

22.10. PUHDYS live im Konzert
in der Erzgebirgsarena Altenberg Kartenvorverkauf im Hotel

Unser ausführliches Festprogramm senden wir Ihnen gern zu!

Große Hobby- & Freizeitausstellung
Sie haben ein tolles Hobby oder eine Sammelleidenschaft, dann machen Sie

einfach mit! Ihre Anmeldung nehmen wir bis 08.10.2005 entgegen!

Wintersportmuseum
Sie haben: Zeitzeugnisse – Wintersportausrüstungen – Medaillen – Fotos
u. v. a. m. die Sie auch gern ausstellen möchten? Wir freuen uns darauf!

Hotel Lugsteinhof 01773 Altenberg/Zinnwald
Telefon (03 50 56) 36 50 · Fax 3 65 55 · www.lugsteinhof.de

Noch ein Tipp: Erzgebirgisch-Sächsische
Spezialitätenwochen im Oktober – auch wir sind dabei!
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EINLADUNG zum 4. MBT-Event
Donnerstag, den 6. Oktober 2005

von 9.00–18.00 Uhr
Vorstellung + Testmöglichkeiten neuer Modelle und Erfahrungsaustausch

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.
steht für „Masai Barfuss Technologie“,
einer völlig neuen Philosophie und
Technik des Laufens.

Die einzigartige Konstruktion macht den härtesten Boden weich.

So wird das Stehen und Gehen im Alltag zur Freude,
das Wandern und Joggen spaßig und erholsam.

wird angewendet bei:

➥ Gelenk- und Wirbelsäulenbeschwerden
➥ Hüft- und Knieproblemen
➥ Fußproblemen: Hallux valgus,

Knick-Senkfüße, Spreizfüße, Fersensporn und
Achillessehnenreizungen

➥ Entzündliche Erkrankungen: Arthritis,
M. Bechterew, Multiple Sklerose

➥ Durchblutungsstörungen: PAVK, Diabetes mellitus
➥ Allgemein: Schwangerschaft, Rückbildung und

Beckenbodentraining

Kurt-Hein-Str. 22 · 01662 Meißen · Tel. (0 35 21) 73 12 52
Nossener Str. 28 · 01623 Lommatzsch · Tel. (03 52 41) 5 16 95

E-Mail: volkmar.walther@t-online.de
Internet: www.orthopaedie-schuhtechnik-walther.de

Für Wanderer, Natur- und
Heimatfreunde findet diese
traditionelle Heimattour mit
Überraschungen am Samstag,
01.10.2005 mit Start um 9.30 Uhr
(Starteintragungen ab 9.00 Uhr,
wegen der Versicherungspflicht-
Übernahme) auf dem Hahne-
mannsplatz, vor dem Gebäude der
Volksbank Raiffeisenbank Meißen
eG statt.
Der guten Tradition verpflichtet,
können alle Bürgerinnen und Bürger
Meißens und Umgebung kostenfrei
teilnehmen. Die Organisatoren, der
Wanderclub Rübezahl des SV Meißen
und die WSG Stadtparkhöhe mit
ihren Helfern sorgen für
Wanderwetter, Imbiss und Getränke.
Selbstverständlich erhält jeder
Teilnehmer nach knapp 10 km (auf
ca. 200 m und ab ca. 65 m) am Ziel

den versilberten Wandergroschen
2005 mit dem Motiv vom Königlichen
Bad Kissingen. Streckenpunkte:
Meißen-Klosterhäuser – Gasern –
Jahnabachtal – Wiesenhaus –
Schletta. An der B 101 wechseln wir
zur Kynastsiedlung. Ziel ist das
Objekt des sozialen Vereins „Meißner
Kinder- und Familienhilfe e. V . –
Meißner Tafel“.
Zu diesem Herbstausklang der
Wanderperiode 2005 – unserer
22. Wanderaktivität – können wir Sie
dank der großzügigen Unterstützung
vieler Sponsoren, besonders der
Volksbank Raiffeisenbank, der Stadt
Meißen, dem Stadtsportverband und
des o. g. sozialen Vereines, recht
herzlich einladen.

Heinz Gleisberg 
für das Organisationskomitee 

und das Helferteam

19. deutschlandweiter Volkswandertag –
Erlebnistag Wandern

Nordic Walking erfreut sich seit einigen Jahren in
Deutschland zunehmender Beliebtheit. Als einstige
Trainingsmethode der Wintersportler ist das Nordic Walking
aufgrund seiner nachgewiesenen positiven
Gesundheitseffekte auf dem Weg zur Breitensportart Nr. 1.
Entwicklungstendenzen in Bayern, Baden-Württemberg
und anderen Bundesländern belegen diese Prognose. In
Meißen wird das Nordic Walking aktiv seit über 2 Jahren
betrieben. In der Zwischenzeit gibt es über 200 aktive
Walker in Meißen, Tendenz deutlich zunehmend.
Das Bombastus Nordic Walking Zentrum Meißen basiert auf
der Kombination von vorhandenen touristischen
Attraktionen mit einer neuen Tendenz, dem Gesundheits-
und Sporttourismus. Die Arbeitsgruppe Sport und
Gesundheit des Gewerbevereins Meißen e. V. hat dieses
Thema ebenfalls aufgegriffen und mit den bestehenden
touristischen Highlights in Meißen verknüpft. Heraus
kommt das erste thematische Nordic Walking Zentrum in
einer kulturhistorischen Altstadt. In Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Ski-Verband (DSV) werden drei Strecken mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad errichtet. 
Zunächst die kulturhistorische Strecke von ca. 2,5 km
Länge; mit Berührungspunkten und Sichtbeziehungen zur
Albrechtsburg, zur Frauenkirche, zu Vincenz Richter, der
ehemaligen Fürstenschule, dem Theater und der Elbe. Die
Streckenführung ist so gewählt, dass die typischen
Touristenstrecken, wie Marktplatz, Elb- und Burgstraße
bewusst umgangen werden und versteckte historische
Pfade und Treppen genutzt und auf diese Weise aufgewertet
werden. In Zusammenarbeit mit ausgebildeten Trainern und
Stadtführern vom Tourismusverein Meißen e. V. können
sich die Gäste der Stadt und aktive Walker Meißen sport-
lich und historisch auf diesem Wege erschließen. 
Die Porzellanstrecke mit anspruchsvollen Steigungen und
einer Länge von fast 11 km startet an der Nicolaikirche,
führt über den Trimm-Dich-Pfad des Stadtwaldes vorbei an
der Porzellan-Manufaktur, den Goldgrund hinauf über den
Plossen zum Schloss Siebeneichen, vorbei am Aritepark
zurück über den Poetenweg mit Blickbeziehungen zur
Albrechtsburg und dem Frauenkirchturm.
Die Weinstrecke führt vom Heiligen Grund durch attraktive
Weingüter des Prinzen zur Lippe zur Bennokanzel mit
fantastischem Blick auf das Elbtal und die Burg, hinunter
zur Knorre und zurück vorbei an den Parzellen der
Winzergenossenschaft.
Die feierliche Eröffnung der drei Strecken findet an drei
aufeinander folgenden Wochenenden im Oktober statt. Die
Eröffnung der kulturhistorischen Strecke erfolgt am
16.10.2005 ab 14 Uhr anlässlich des vom Gewerbeverein
Meißen e. V. geplanten Herbstmarktes mit vielen
Attraktionen und verkaufsoffenem Wochenende auf dem
Marktplatz. Zur Eröffnung werden viele Überraschungen

und eine Verlosung von attraktiven Gewinnen vorbereitet.
Am darauf folgenden Wochenende wird die Porzellanstrecke
anlässlich des Tages der offenen Tür der Porzellan-
Manufaktur eröffnet, ein Wochenende später die
Weinstrecke. Alle Events werden kulturell wie kulinarisch
umrahmt. Die Strecken können selbstverständlich auch von
anderen Sportlern wie Joggern oder Wanderern genutzt
werden, auch das Spazierengehen ist möglich.
Ziel des Projektes ist es, zum einen den Walkern aus Meißen
und Umgebung attraktive Trainingsstrecken zur Verfügung
zu stellen, vor allem aber, den Gästen der Stadt die Mög-
lichkeit zu geben, Meißen einmal ganz anders kennen zu
lernen. Perspektivisch sollen Walker aus Deutschland und
der ganzen Welt nach Meißen kommen und die attraktiven
und interessanten Strecken kennen lernen. Pro Jahr wollen
wir ab 2006 zwei Nordic-Walking-Tage (Frühjahr und
Herbst) veranstalten.
Neben dem Hauptsponsor, den Bombastus-Werken Freital,
unterstützen uns das Weingut Prinz zur Lippe, das Mercure
Hotel, die Winzergenossenschaft, die Volks- und
Raiffeisenbank Meißen und weitere Sponsoren. Unter
Federführung des Gewerbevereins Meißen e. V. haben sich
bereits in der Vorbereitungsphase wichtige Partner
zusammengeschlossen. Folgende Einrichtungen und
Gremien wirken aktiv an der Realisierung des Projektes mit:
der Tourismusverein Meißen e. V., die Stadtverwaltung
Meißen, die Staatliche Porzellan-Manufaktur, der
Weinbauverband, der Deutsche Ski-Verband, Sigis
Sporthaus, Bodicare 2000, Meißner Hütte, die
Elblandkliniken und das Stadtmarketing.

Eröffnung des Nordic Walking Fitness Zentrum Meißen

So., 16.10.2005 Kulturhistorische Strecke Markt
Sa., 22.10.2005 Porzellanstrecke Nicolaikirche
Sa., 29.10.2005 Weinstrecke Maroc’s Bowling

Weinstrecke des Bombastus Nordic Walking Zentrums
Meißen mit Startpunkt neben Maroc’s Bowling

Meißen geht am Stock – aktiv Erleben mit Nordic Walking
im Bombastus Nordic Walking Zentrum Meißen

GEBURTSTAGE
Folgende ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben im Monat September Geburtstag 
und erhalten oder erhielten die herzliche Gratulation von Oberbürgermeister Olaf Raschke.

94. Geb.   01.09.05   Melanie Kaiser
91. Geb.   02.09.05   Ursula Hinzke
96. Geb.   03.09.05   Dora Hänsel
90. Geb.   04.09.05   Margarete Klinkicht
90. Geb.   04.09.05   Horst Schöffler
92. Geb.   05.09.05   Herbert Jacobi
90. Geb.   06.09.05   Gertrud Prokop
92. Geb.   08.09.05   Marianne Schenk
90. Geb.   08.09.05   Maria Günther
90. Geb.   08.09.05   Elisabeth Schumann
92. Geb.   09.09.05   Ella Angermann
94. Geb.   10.09.05   Magdalena Naumann
96. Geb.   11.09.05   Kurt Springer
97. Geb.   12.09.05   Margarethe Ebersbach
91. Geb.   12.09.05   Ella Schmidt
98. Geb.   13.09.05   Charlotte Winkler
96. Geb.   14.09.05   Richard Wauer
91. Geb.   16.09.05   Anna Seiler

92. Geb.   20.09.05   Hildegard Schmidt
94. Geb.   21.09.05   Gertrud Richter
92. Geb.   21.09.05   Luzie Höll
91. Geb.   21.09.05   Konrad Köhler
91. Geb.   21.09.05   Lotte Kahlert
90. Geb.   21.09.05   Isidore Irmer
98. Geb.   22.09.05   Roswitha Hoppe
90. Geb.   22.09.05   Frieda Illing
96. Geb.   23.09.05   Maria Lorenz
95. Geb.   23.09.05   Hilde Markowski
94. Geb.   25.09.05   Hilma Beckert
93. Geb.   25.09.05   Herbert Papritz
93. Geb.   25.09.05   Erna Schart
96. Geb.   26.09.05   Johanna Pecher
94. Geb.   26.09.05   Maragarete Pospischil
92. Geb.   27.09.05   Heinz Löffler
91. Geb.   28.09.05   Helene Kühne
96. Geb.   30.09.05   Ella Quoos
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Telekom-Leistungen / Telefonanlagen / Festnetz /
T-Mobile / D2-Vodafone /

Auto-Navigation + Multimedia / Car-HiFi / Beschallung ...
.... KARL HÄRTWIG

• audio art • ACR Meißen
Bergstr. 1/Ecke Dresdner Str. · 01662 Meißen · Tel. (0 35 21) 71 16 12

www.audioart.de · info@audioart.de

Montag 0033..1100..22000055 18.00 Uhr LLOORRIIOOTT ÀÀ LLAA CCAARRTTEE
Schauspielereien; Landesbühnen Sachsen

Freitag 0077..1100..22000055 10.00 Uhr HHOONNKK –– JJuuggeenndd--MMuussiiccaall
von Georges Stiles

Samstag 0088..1100..22000055 16.00 Uhr Co-Produktion Gymnasium Coswig/Theater Meißen

Dienstag 1111..1100..22000055 19.30 Uhr MMeeddeeaa ((EEuurriippiiddeess))
Schauspiel; Landesbühnen Sachsen

Donnerstag 1133..1100..22000055 18.00 Uhr 00001133 uunndd ddeerr DDeennkkeerr -- PPrreemmiieerree --
Kriminalkomödie von Marcel Reber
Theatergruppe Fränzchen, Gymnasium Meißen

Freitag 1144..1100..22000055 19.30 Uhr HHUUMMAANN RRIIGGHHTTSS -- MMeennsscchheennrreecchhttee
Carlos Martinez; Pantomime aus Spanien

Samstag 1155..1100..22000055 19.30 Uhr ÜÜbbeerr ddiiee MMäännnneerr uunndd uunnss ––
Ein literarischer Liederabend
Veronika Fischer / Gisela Steineckert und Band

Sonntag 1166..1100..22000055 16.00 Uhr BBeeaattlleess WWoorrlldd
Unterhaltungskonzert
Neue Elbland Philharmonie
und die Michael-Fuchs-Band

Freitag 2211..1100..22000055 19.30 Uhr DDiiee CCssáárrddáássffüürrssttiinn
(nochmals wegen großer Nachfrage)
Operette von Emmerich Kálmán
Landesbühnen Sachsen

Samstag 2222..1100..22000055 19.30 Uhr GGeemmeeiinnssaamm ssiinndd wwiirr sscchhwwääcchheerr
Kabarett mit Gunter Böhnke, Barbara Trommer
und dem R. Vothel-Trio

Dienstag 2255..1100..22000055 18.00 Uhr GGeessttrraannddeett
Tanzabend / Ballett mit Musik von Herbert
Grönemeyer, Bobby McFerrin und Yo-Yo Ma
Landesbühnen Sachsen

Mittwoch 2266..1100..22000055 18.00 Uhr JJuulliiaa uunndd RRoommeeoo
nach wie vor Shakespeare
Seniorentheatergruppe Meißen

Samstag 2299..1100..22000055 16.00 Uhr HHuurrvviinneekkss RReeiissee nnaacchh TTrraammttaarriiaa
Spejbl & Hurvinek - Familienprogramm
Prager Marionettentheater

Sonntag 3300..1100..22000055 16.00 Uhr SSiinnffoonniieekkoonnzzeerrtt
Werke von B. Bartok, L. van Beethoven
Orchester der Landesbühnen Sachsen

Vorverkauf: Di. und Do. 9.00 bis 18.00 Uhr · THEATER MEISSEN · Theaterplatz 15 · 01662 Meißen
Telefonische Kartenreservierung und Kartenversand: Tel.: (0 35 21) 41 55 0 · Fax: 41 55 50

e-mail: kartenservice@theater-meissen.de · web: http://www.theater-meissen.de
Abendkasse 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn

SPIELPLAN OKTOBER 2005

am Freitag, dem 02.12.2005, 
um 15.00 Uhr, in den Speisesaal

der Staatlichen Porzellan-Manufaktur 
Meissen GmbH, Talstr. 9, Meißen

In gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre bei
Kaffee und Weihnachtsgebäck werden wir einem
kleinen Weihnachtsprogramm, gestaltet durch
Meißner Kindereinrichtungen lauschen. Ich werde
Ihnen persönlich über das fast vergangene Jahr mit
seinen Höhepunkten berichten.
In den Vorjahren ist es nicht immer gelungen, alle
alleinstehenden Seniorinnen und Senioren zu
erreichen. Deshalb können sich interessierte
alleinstehende Meißnerinnen und Meißner, die
bereits das 75. Lebensjahr erreicht haben und noch
im eigenen Haushalt wohnen, ab 04.10.2005 im

Bürgerbüro, Burgstraße 32 zur Teilnahme an dieser
Feier anmelden.
Sie erhalten dort eine persönliche Bestätigung, die
Sie bitte zur Weihnachtsfeier mitbringen. Ich bitte
um Verständnis, dass ohne diese Bestätigung der
Einlass nicht möglich ist.
Wenn Sie gehbehindert sind, bemühen wir uns auch
in diesem Jahr wieder um Ihre Abholung. Melden Sie
dies ebenfalls mit in Bürgerbüro an.
Ich freue mich über Ihr Kommen und verbleibe mit
freundlichen Grüßen

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Sprechzeiten Bürgerbüro: Mo. 9-12, Die. 10-18, 
Mi. geschlossen, Do 10-18, Fr. 9-12, Sa. 9-12 Uhr

EINLADUNG 
zur Seniorenweihnachtsfeier der Stadt Meißen
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04. Oktober 2005
Farbtypberatung – „Der Kleiderschrank ist voll
und doch nichts zum Anziehen”
Jeder kennt diese Problematik. Tipps und
Anregungen, wie „Ordnung” in dieses Thema
kommt, möchte Frau Reinhardt anbieten. 
Obolus pro Person 2 EUR

11. Oktober 2005: „Wie redest du mit mir?“
Möglichkeiten und Fehler in der
Paarkommunikation. Ein informativer und
anregender Abend zu einem partnerschaftlichen
Lernprogramm mit Katharina Schönfuß,
Trainerin für Paarkommunikation. 
Obolus pro Person 2 EUR

15. Oktober 2005
der WEIBERSTAMMTISCH auf Bildungsreise
schriftliche Anmeldung erforderlich an Stadt
Meißen  Gleichstellungsbeauftragte

18. Oktober 2005: Bücher als Lebenshilfe
Buchlesung der besonderen Art mit
Gesundheitsberaterin A. Wauer unterstützt
durch die Meißener Buchhandlung. Heiße

Schokolade und Gebäck inklusive.
Treff: 19 Uhr, Meißener Buchhandlung
Fleischergasse 6 in Meißen

25. Oktober 2005 „Energiesparen”
◗ Allgemeine Einführung zum Thema Strom
◗ Energiespartipps für die Bereiche Wohnen,

Küche und Badezimmer/Waschmaschine
◗ Neukauf von elektrischen Geräten - 

Was ist zu beachten?
◗ 5 zu 1 für Energiesparlampen
◗ Geräte im Standby-Modus - machtlos gegen

heimliche Stromfresser?
◗ Vorstellung eines Power-Safers (Stromsparer)
◗ Erdgas mit Sicherheit - 1 x im Jahr Hausschau
Frau Granel MSW 
Obolus pro Person 2 EUR

UNSERE STADT BRAUCHT FRAUEN - 
UNSERE STADT HAT FRAUEN

UNSERE FRAUEN HABEN VISIONEN

Interessierte Frauen sind herzlich eingeladen
von der Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Meißen – Gabriele Richter

Der WEIBERSTAMMTISCH – TERMINE im Oktober 
jeden Dienstag ab 19 Uhr in der „FUCHSHÖHL“, Hohlweg 7, am Ende der Burgstraße

Ablesung der Tarifkunden für Gas / Wasser / Fernwärme / Strom
Ablesemonat: November 2005
Ablesung erfolgt: vom 12.10.05 bis 15.11.05
Ablesebezirk: 004, 005, 008
Ablesebezirk = die ersten drei Ziffern der Kundennummer

Mitteilung der 
Meißener Stadtwerke GmbH

Anlässlich des 2. Geburtstages des Meißner
Weiberstammtisches übergaben am 06.09.2005
die Initiatorin, Gabriele Richter, Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Meißen und die herzliche
Gastgeberin des Stammtisches, Christina
Homelius von der Fuchshöhl, die beachtliche
Spende von 187 Euro an Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Der Oberbürgermeister bedankte sich
für das Engagement und die Beteiligung der
Meißner Frauen mit einer kurzen Exklusivführung
der beiden Repräsentantinnen durch das
historische Rathaus.

Spendenaktion 
Historisches Rathaus Das „Meißner Amtsblatt“ ist das offizielle

Organ der Stadtverwaltung Meißen zur
Bekanntmachung amtlicher Mitteilungen.
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